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Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Dannenberg“ gemäß § 13 BauGB; 
Ergebnis des eingeschränkten Beteiligungsverfahrens und Satzungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge: Abstimmungsergebnis Sitzungs- 
 einst. Enth. Gegen. termin 
Bau- und Planungsausschuss                             24.08.00 
Rat der Gemeinde                                      29.08.00 
  
Finanzielle Auswirkungen:  Nein   
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 23.05.2000 die Durchführung der 8. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 39 „Dannenberg“ gemäß § 13 BauGB beschlossen. 
Zielsetzung der Änderung ist es, die überbaubare Grundstücksfläche auf einem Flurstück um 
4,50 m zu vergrößern, damit eine Terrassenüberdachung ermöglicht wird. 
Mit Schreiben vom 24.05.2000 bzw. 02.06.2000 wurde den betroffenen Bürgern sowie den in ihren 
Aufgaben berührten Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Wäh-
rend dieser Verfahrensschritte wurden keinerlei Anregungen vorgetragen. Eine Beschlussfassung 
hierzu erübrigt sich somit. 
Das Bauleitplanverfahren ist nun soweit gediehen, dass der Satzungsbeschluss gefasst werden 
kann. 
Anlagen 
♦ Übersichtsplan M. 1 : 2.000, aus dem der Geltungsbereich der Änderung hervorgeht 
♦ Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
♦ Begründung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Dannenberg“ wird als Satzung be-
schlossen. Der Änderung des Bebauungsplanes ist eine Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
beigefügt. 
 
 

2. Wvl. zur Sitzung 

In Vertretung 
 
 



Hans-Dieter Hütt 
 

Marienheide, 18. Juli 2000

 


